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Richtlinien
Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung der Ausbildung
fUr die Alten- und Familienpflege sowie der Altenpflegehilfe

RdErl. d. Ministeriums fir Arbeit, Gesundheit und Soziales - V 6 - 5662.8.4
v. 21.11.2007

1
Zuwendung, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinien und der Teile | und Il der Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 LHO Zuwendungen zur Forderung der Ausbildung von Altenpflegerinnen, Al-
tenpflegern, Familienpflegerinnen und Familienpflegern, Altenpflegehelferinnen und Altenpflege-
helfern.
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1.2
Ein Rechtsanspruch auf die Gewahrung einer Zuwendung besteht nicht; die Bewilligungsbehérde
entscheidet im Rahmen der verfugbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemaBem Ermessen.

2
Gegenstand der Férderung

2.1

Bedarfsgerechte Ausbildung fir die Alten- und Familienpflege in staatlich anerkannten Fachse-
minaren fur Altenpflege und Familienpflege einschlieBlich Schulausgaben fir das dritte Umschu-
lungsjahr von nach dem 31.12.2005 begonnenen Umschulungen nach den Sozialgesetzbichern
an nach dieser Richtlinie geférderten Fachseminaren in Hohe des im jeweiligen Férdermonat gel-
tenden Landesfordersatzes (Ziffer 5.4.) und nach MaBgabe des Haushaltsgesetzes.

2.2

Bedarfsgerechte Ausbildung fir die Altenpflegehilfe in staatlich anerkannten Fachseminaren fir
Altenpflege, die auch gleichzeitig Kurse fiur die Altenpflegeausbildung durchfiihren, in Héhe des
im jeweiligen Fordermonat geltenden Landesfordersatzes (Ziffer 5.4.) und nach MaBgabe des
Haushaltsgesetzes.

3
Zuwendungsempfanger

3.1
Frei gemeinnltzige Trager, die einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege angehoren,

3.2
kommunale und ihnen gleichgestellte Trager von staatlich anerkannten Fachseminaren fir Alten-
und Familienpflege

3.3
sowie gemeinniitzige private Trager von Fachseminaren, die der Landesarbeitsgemeinschaft der
privaten Fachseminare Nordrhein-Westfalen angehéren,

jeweils mit Sitz in Nordrhein-Westfalen.

3.4

Fachseminare von Tragern, die ihren Sitz aufgrund ihrer Strukturen auBerhalb von Nordrhein-
Westfalen haben und bereits zwischen 2001 und 2006 eine Landesférderung erhalten haben,
kénnen durch Ausnahmegenehmigung des zustandigen Ministeriums ebenfalls in die Férderung
einbezogen werden, wenn sie der Tragergruppe unter 3.1 angehdren.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

Eine Forderung erfolgt nur,

4.1
wenn die Ausbildung nicht auf Grund anderer Bestimmungen geférdert wird,
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4.2

wenn die "Strukturstandards fir die staatlich anerkannten Fachseminare fir die Altenpflege-
ausbildung in Nordrhein-Westfalen" eingehalten werden. Naheres hinsichtlich einer Ubergangs-
zeit und diesbezliglicher Berichtspflicht wird durch Erlass geregelt und

4.3
wenn die Auszubildenden im Regelfall seit mindestens einem Jahr ihren gewdhnlichen Aufenthalt
vor Beginn der Ausbildung in Nordrhein-Westfalen haben und

4.4
wenn fur keine der oben genannten Ausbildungen erganzendes Schulgeld erhoben wird und

4.5
wenn die Zahl der Schilerinnen und Schiler pro Kurs auf maximal 28 Auszubildende begrenzt
ist.

4.6
Die Mdglichkeit der Begrenzung der Zahl der geférderten Teilnehmer bleibt hiervon unberihrt.

4.7

Die Regelung Ziffer 4.4 gilt fur neu in die Férderung aufgenommene Trager nicht hinsichtlich ih-
rer vor Beginn der erstmaligen Landesférderung bereits begonnenen Kurse. Sie gilt ebenfalls
nicht, wenn Trager fir vor dem 01.01.2008 begonnene Altenpflegehilfekurse Schulgeld erhoben
haben.

5
Art, Umfang und Hohe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektforderung

5.2
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung

5.4
Bemessungsgrundlage

Das fur die Alten- und Familienpflegeausbildung zustéandige Ministerium setzt jahrlich einen pau-
schalen Forderbetrag fiir Schiilerinnen und Schiiler je Monat auf der Grundlage der durch-
schnittlichen Personal-, Verwaltungs- und Sachausgaben eines einzligigen Fachseminars mit
drei Ausbildungsjahrgangen fest (Bemessungsgrundlage).

Die Bemessungsgrundlage wird durch das Ministerium in regelmaBigen Abstanden Uberprift und
gegebenenfalls neu festgesetzt. Die hierfir erforderlichen Angaben sind auf Anforderung von
den Tragern der staatlich anerkannten Fachseminare an die Bezirksregierungen zu Ubermitteln.
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5.5
Ermittlung der jahrlichen Zuwendung

Der Hoéchstbetrag der Zuwendung je Fachseminar errechnet sich aus der Anzahl der in den je-
weiligen Kursen forderungsfahigen Ausbildungsplatze pro Monat und der Hohe des pauschalen
Forderbetrages.

Auszubildende, deren Ausbildung vorzeitig endet, kdnnen anteilig (bis zum letzten Tag ihrer Teil-
nahme am Unterricht) bericksichtigt werden.

Auszubildende in der Altenpflege, die die Abschlussprifung nicht bestanden haben, sollen im
Rahmen der Vorbereitung auf die Wiederholungsprufung fur bis zu sechs Monate geférdert und
entsprechend bei der Ermittlung der Zuwendung bertcksichtigt werden kénnen.

Auszubildende in der Altenpflegehilfe, die die Abschlussprifung nicht bestanden haben, sollen
im Rahmen der Vorbereitung auf die Wiederholungsprifung bis zu drei Monate geférdert und
entsprechend bei der Ermittlung der Zuwendung bertcksichtigt werden kénnen.

Fiar die fachliche Begleitung Auszubildender wahrend des einjahrigen Berufspraktikums im Be-
reich der Familienpflege kann flr Auszubildende, die mindestens sechs Monate am Berufsprakti-
kum teilnehmen, flir einen Monat eine Zuwendung in Hohe des festgelegten pauschalen Férder-
betrages gewahrt werden.

6
Bewilligungsverfahren

6.1
Bewilligungsbehdrden sind die Bezirksregierungen. Bewilligungszeitraum ist das Kalenderjahr.

6.2
Zuwendungen werden nur auf Antrag gewabhrt.

Antrage fur die Alten- und Familienpflegeausbildung sind nach dem Muster der Anlage 1 bei der
Bewilligungsbehdrde zu stellen. Die Antrage missen bis zum 1. November des dem Bewilli-
gungsjahr vorangehenden Jahres bei der Bewilligungsbehdrde vorliegen. Dies gilt gleicherma-
Ben fur laufende MaBnahmen und fur im 1. Quartal des neuen Bewilligungsjahres beginnende
MaBnahmen.

6.3
Die Landeszuwendung fur die Alten- und Familienpflegeausbildung ist nach dem Muster der An-
lage 3 zu bewilligen. Die Auszahlung erfolgt nach den Festlegungen im Zuwendungsbescheid.

6.4
Der Verwendungsnachweis fur die Alten- und Familienpflegeausbildung ist gemaB dem Muster
der Anlage 4 zu erbringen.

6.5
Antrage fur die Altenpflegehilfeausbildung sind nach dem Muster der Anlage 2 bei der Bewilli-
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gungsbehdrde zu stellen. Die Antrage mussen spatestens zwei Monate vor dem geplanten
Durchflihrungszeitraum bei der Bewilligungsbehdérde eingehen.

6.6
Die Landeszuwendung fir die Altenpflegehilfeausbildung ist nach dem Muster der Anlage 3 zu
bewilligen. Die Auszahlung erfolgt nach den Festlegungen im Zuwendungsbescheid.

6.7
Der Verwendungsnachweis fir die Altenpflegehilfeausbildung ist gemaB dem Muster der Anlage
4 zu erbringen.

6.8

Soweit in der Altenpflege- und/oder Familienpflegeausbildung bzw. der Altenpflegehilfeausbil-
dung ein Budgetierungsverfahren (Zuweisung von Schulplatzkontingenten an die Koordinatoren
der Tragergruppen) mit Tragergruppen der Zuwendungsempfanger vereinbart ist, erfolgt die Zu-
weisung der Landesmittel auf der Grundlage der Meldung der Koordinatoren. Im Rahmen von
Budgetierungsverfahren kdnnen die zustandigen Behdrden abweichende Antragstermine festle-
gen.

7
Besondere Bestimmungen fiir den Zuwendungsbescheid

Bis zum 15. Oktober des Jahres, flir das die Zuwendung gewahrt wird, ist die tatsachliche Zahl
der Auszubildenden und die Zahl der Ausbildungsmonate zum Stichtag 1. Oktober entsprechend
den Festlegungen im Zuwendungsbescheid der Bewilligungsbehdrde mitzuteilen. Hiernach Gber-
zahlte Landesmittel sind umgehend zu erstatten.

Die Verpflichtungen im Rahmen der Verwendungsnachweisfiihrung bleiben unberihrt.

8
In-Kraft-Treten/AuBer-Kraft-Treten

Diese Richtlinien treten zum 1.1.2008 in Kraft und mit Wirkung zum 31.12.2012 auBer Kraft. Sie
gelten fir Forderungen in der Alten- und Familienpflegeausbildung, die ab 01.01.2008 bewilligt
werden. Die Richtlinien lber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung der Ausbildung
von Altenpflegerinnen und -pflegern sowie Familienpflegerinnen und —pflegern, RdErl. d. Minis-
teriums fur Arbeit, Gesundheit und Soziales v. 14.06.2006 - V 6 — 5662.8.4, gelten weiter flr
Forderungen in der Alten- und Familienpflegeausbildung, die bis zum 31.12.2007 erstmals bewil-
ligt worden sind.

- MBI. NRW. 2007 S. 844
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage1a)
URL zur Anlage [Anlagela]

Anlage 3 (Anlage1b)
URL zur Anlage [Anlagelb]

Anlage 4 (Anlage2)
URL zur Anlage [AnlageZ2]

Anlage 5 (Anlage2a)
URL zur Anlage [Anlage2al

Anlage 6 (Anlage2b)
URL zur Anlage [Anlage2b]

Anlage 7 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Anlage 8 (Anlaged4)
URL zur Anlage [Anlage4]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/10561-10903-mbl37-3anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/10561-10904-mbl37-3anlage1a.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/10561-10905-mbl37-3anlage1b.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/10561-10906-mbl37-3anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/10561-10907-mbl37-3anlage2a.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/10561-10908-mbl37-3anlage2b.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/10561-10909-mbl37-3anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/10561-10910-mbl37-3anlage4.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Ausbildung für die Alten- und Familienpflege sowie der Altenpflegehilfe RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales – V 6 – 5662.8.4 v. 21.11.2007 

	Anlagen

